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Cegen die Rechtsü1:ikeit des Erlasses der VEPDV bescehen keine Zweifel. Die 
VEPDV können ihrem Inhalt nach nur daraufnin iberorüft werden. ob cm 
Erniessensmi1brauch vorliegt (im Ansch1u an D1/81 A1. EPA 1982. 258 und D5/ 
89 vom 22.9.1989. Leitsatz in A1. EPA. Heft 3/1990. 

Der Bewerber hat keinen AnsDruch. daLi zuxti Nachweis der G1eichwertikeit der 
ratur- ocer 1r1en1eLrwsserscnaft11cnen Kenntisse en Tnte .-= J ew cL:cr1e:urr: 
wird. 

Zur Vermeidune unbilli2er Härzen kann eir, Bewerber auch schor. vor Ablauf der 
drei-iährizer Berufsoraxis zur euroD1schen Einun2sorüfun zuc1assen 
werden. 

Die Zulãssigkeie der Vor1ae ciner Sache an die Grofse Beschwerdekammer durch 
die Disziolinarkammer erscnein: zweifelhaft. Sic is: nich: er:orderlich. wenr i  
die Karnxner ihre bisherige RechtsDrechung fortsetzt. 
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D 3/89 

Sachverhalt und Antrãge 

Der Beschwerdeführer meldete sich mit Schreiberi voin 

26. Oktober 1988 zur europäischen Eignungsprufung 1989 an. 

Zuni Nachweis seiner natur- oder ingenieu-rwissen-

schaftlichen Ausbildung un Sinne des Artikels 7 (1) 

Buchstabe a) der Vorschriften über die europäische 

Eignungsprüfung für die beiin Europâischen Patentaint 

zugelassenen Vertreter vain 21. Oktober 1977 (= yE?; 

veröffentlicht in AB1. EPA 1983, 282) und der dazu von der 

Prüfungskoinmission erlassenen Durchführungsvorschriften 

(= VEPDV; verôffentlicht in AB1. EPA 1980, 220) 

überreichte der Beschwerdeführer ein Diplom der 

Fachhochschule Hagen, Fachrichtung Elektrotechnik, 
Studienrichtung Energietechnik vain 30. April 1984, mit dein 

ihin der Diplomgrad "Diploin-Ingenieur (Dipl.-Ing.)" 

verliehen wurde. Ferner fügte er seiner Anmeldung eine 

Bescheinigung der Deutscheri Telefonwerke und 
Kabelindustrie AG vain 10. Juli 1974 bei, aus dem sich 

ergibt, daB der Beschwerdeführer in der Zeit vain 

1. September 1971 bis zum 16. Juli 1974 urn Ausbildungs-

beruf Fernineldeinonteur ausgebildet worden ist. Aus der 

weiter vorgelegten Bescheinigung des zugelassenen 

Vertreters Patentanwalt Z. voin 25. Oktober 1988 ergibt 

sich, daB der Beschwerdeführer seit dem 1. November 1984 

bei ihm ganztãtig in Patentsachen beschãftigt ist. 

Mit Schreiben vain 9. Februar 1989 unterrichtete der 

Vorsitzende der Prüfungskommission gemãB Artikel 18 1) 

VEP den Beschwerdeführer, daB die Prüfungskommission 

entschieden habe, daB die Anineldung des Beschwerdeführers 

zur europãischen Eignungsprüfung abgelehnt worden sei. Zur 

Begrundung ist ausgeführt, daB der Beschwerdeführer die 
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2 	 D 3/89 

nach Nummer 5.4.1 VEPDV erforderliche Voraussetzung nicht 
erfülle, daJ3 der Bewerber auBer der nach Artikel 7 (1) 
Buchstabe b) VEP vorgeschriebenen Beschâftigungszeit von 

4 Jahren zusâtzlich 3 Jahre lang auf Volizeitbasis 

Tätigkeiten auf dein Gebiet des Pateritwesens ausgeübt hat. 

Dieser Nachweis sei aber erforderlich gewesen, da das 

vorgelegte Diplom von einer Lehranstalt ausgestellt sei, 

die der Liste B der VEPDV angehãre. 

Gegen.diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde, mit 

der der Beschwerdeführer geltend macht, daB von ihin zu 

Unrecht eine zusätzliche Patentberufspraxis von 3 Jahren 

gefordert werde. Er ist der Auffassung, daB die Diplome 

der deutschen Fachhochschulen die Voraussetzung des 

Artikels 7 (1) Buchstabe a) VEP erfüllen und als natur-

oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom im Sinne 

dieser Bestiminung angesehen werden müssen. 

Die Europãische Gelneinschaft habe am 16. Dezeinber 1988 

.ine EG-Richtlinie erlassen, nach der alle Hochscnul-

diploine anerkannt werden, die eine mindestens drei-jâhrige 

Berufsausbildung abschlie8en. Daher seien Diplome der 

deutschen Fachhochschulen den Hochschuldiplomen gemäi3 

Artikel 7 (1) VEP gleichrangig. An diese EG-Richtlinie sei 

das EPA als europâische Behörde gebunden. 

Die Gleichstellung der Hochschulen und Fachhochschulen 

ergebe sich auch aus der gesetzlichen Regelung beider 

Schultypen. Der Beschwerdeführer verweist beispielhaft auf 

die gesetzliche Regelung in den deutschen Bundesländern 

Baden-Württeinberg und Nordrhein-Westfalen sowie auf das 

deutsche Hochschulrahmengesetz. 

Die Diplome der deutschen Fachhochschulen seien zumindest 

als gleichwertig im Sinne des Artikels 7 (1) Buchstabe a) 

zwejte Alternative VEP anzusehen, so daB nur eine 
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mindestens vier-jâhrige Praxis gefordert werden könne. Die 
Prüfungskommission verlange deingegenüber aufgrund der 
VEPDV eine zusãtzliche drei-jãhrige Tâtigkeit auf 
Volizeitbasis. Diese Regelung stelle jedoch keine 
gesetzliche Norm dar, sondern sei allenfalls eine 
Empfehlung. Zuin ErlaJ3 soicher Durchführungsbestinunungen 
sei die Prüfungskoinxaission nicht befugt; diese könnten nur 
durch den Verwaltungsrat erlassen werden. Die 

PrUfungskommission stütze sich zwar auf die Entscheidung 
der Kainmer D 01/81 (AB1. EPA 1982, 258), jedoch könne eine 
zusãtzliche drei-jährige Praxis im Patentwesen nicht die 
Gleichwertigkeit auf natur- oder ingenieurwissen-
schaftlichem Gebiet begründen. 

AUf Antrag des Beschwerdeführers hat die Kaininer am 
4. April 1989 eine Zwischenentscheidung erlassen, mit der 
sie den Erlal3 einer Vorabentscheidung über die Zulassung 
des Beschwerdeführers zur europäischen Eignungsprüfung 
1989 abgelehnt hat. Zur Begründung ist ausgeführt, daB die 
angefochtene Entscheidung eine langjãhrige Praxis 
fortsetze, die die Kammer in ihrer früheren Entscheidung 
(AB1. EPA 1982, 258) als nicht zu beanstanden gewertet 
hat. 

Mit Zwischenbeschejd vom 11. Oktober 1989 übersandte der 
Berichterstatter dem Beschwerdeführer eine Kopie der zur 
Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidung D 05/89. Der 
Beschwerdeführer hielt semen Antrag auf mündliche 
Verhandlung aufrecht,.die am 5. Mârz 1989 stattf and und in 
der der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und ihn zur europãischen Eignungs-
prüfung zuzulassen. 
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Entscheidurigsgründe 

	

1. 	Die Beschwerde ist gernäl3 Artikel 23 (2) VEP zulässig. 

	

2. 	Nach Artikel 23 (1) VEP kann gegen Entscheidungen der 
Prüfungskoininission nur wegen Verletzung der VEP oder einer 

bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestilnmung Beschwerde 

erhoben werderi. Eine soiche Verletzung mi Sinne des 

Artikels 23 (1) VEP verruag die Kammer nicht 

festzustellen. 

	

3. 	Artikel 7 (1) VEP regelt die Zulassungsbedingungen für die 

europãische Eignungsprüfung. Danach muB ein Bewerber 

ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hoch-

schuldiplom erworben haben oder der Prüfungs-

kommission nachweisen können, daB er gleichwertige 

natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse 

besitzt, 

mindestens 4 Jahre lang auf Volizeitbasis tätig 

gewesen sein. 

Besitzt der Bewerber kein natur- oder ingenieurwissen-

schaftliches Hochschuldiplorn so bestirarnen die VEPDV Unter 

Nr. 5.4.1 (AB1. EPA 1980, 220) für den Nachweis 
gleichwertiger natur- oder ingenieurwissenschaftlicher 

Kenntnisse, daB der Bewerber aul3er der nach Artikel 7 (1) 

Buchstabe b) VEP vorgeschriebenen Beschäftigungszeit-von 

4 Jahren zusätzlich 3 Jahre lang auf Volizeitbasis 

Tätigkeiten auf dern Gebiet des Patentwesens ausgeübt hat. 

	

4. 	Der Bewerber hat zur Erfüllung der Voraussetzung nach 

Artikel 7 (1) Buchstabe a) VEP ein Diplorn der Fachhoch-

schule Hagen vorgelegt. Da es sich urn ein Fachhochschul-

diplorn und nicht urn ein Hochschuldiplorn handelt, ist die 

erste Alternative des Artikels 7 (1) Buchstabe a) VEP 

nicht erfUllt, denn bei den Hochschuldiploinen ira Sinne des 
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Artikels 7 VEP inuf es sich urn ein Diplorn auf Universitãts-
ebene handein, wie sich eindeutig aus dern englischen und 
franzósischen Teil dieser Bestirnmung ("university level", 
"niveau universitaire") ergibt. 

Das Fachhochschuldiplorn ist aber nach detu derzeit für die 
Europäische Patentorganisation geltenden Recht auch nicht 
geeignet, die gleichwertigen natur- oder ingenieurwissen-
schaftlichen Kenntnisse ira Sinne der zweiten Alternative 
des Artikels 7 (1) Buchstabe a) VEP nachzuweisen. Nach 
Nuinmer 5.4.1 VEPDV gehören die Diplorne von deutschen 
Fachhochschulen zu den Lehranstalten der Liste B, für die 
eine zusãtzliche Tätigkeit von 3 Jahren auf Vollzeitbasis 
auf dern Gebiet des Patentwesens erforderlich ist. Eine 
soiche zusàtzliche Tätigkeit hat der Beschwerdeführer 
nicht nachgewiesen. 

Der Beschwerdeführer ist deingegenüber der Auffassung, daB 
es eines Nachweises der zusätzlichen drei-jährigen 
Tätigkeit nJ.cht bedarf, well das Diploin einer deuschen 
Fachhochschule einein Hochschuldiplom gleichwertig sei. Das 
ergebe sich aus dern Deutschen Hochschulrahxnengesetz, den 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen in den Lãndern 
Baden Württernberg und Nordrhein-Westfalen und insbesondere 
aus der EG-Richtlinie voin 16. Dezember 1988, an die das 
Europàische Patentarnt als europâische Behörde gebunden 
sei. Dieser Auffassung vermag sich die Kaininer nicht 
anzuschlieBen. Die Europâische Patentorganisation 1st kein 
Mitglied der Europãischen Gerneinschaft. Infolge dessen 
sind Norinen oder Richtlinien, die die Europäische 

Geineinschaft erläBt für die Europäische Patentorganisation 
nicht verbindlich. Die Europâische Patentorganisation 1st 
vielrnehr eine unabhângige Organisation, die schon deshaib 
der Europãischen Geineinschaft nicht zugeordnet werden 
kann, weil die Zahl der Vertragsstaaten der Europäischen 
Patentorganisation über den Kreis der EG-Mitgliedsstaaten 
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hinausgeht. In Verfahren var dein Europäischen Patentarut 
sind daher nur soiche gesetzlichen Bestiitunungen anwendbar, 
die zur Rechtsordnung der Europàischen Patentorganisation 
gehären, insbesondere also die in deintthereinkommen 
enthalten sind, mit dem die Europâische Patentorganisation 
gegründet warden 1st oder die von den zuständigen Organen 
der Europäischen Patentorganisation erlassen worden sind. 
Dazu gehören weder gesetzliche Bestilnmnungen einzelner 
Lander, die Vertragsstaaten der Europäischen Patent-
organisation sind, noch Normnen oder Richtlinien, die von 
Staatengemneinschaften, wie z. B. der Europäischen 
Gemneinschaft, eriassen warden sind. Diese können 
alienfails als Anregungen für den zuständigen Gesetzgeber 
der Europâischen Patentorganisation gewertet werden, das 
für die Europãische Patentorganisation geltende Recht 
daraufhin zu überprüfen, ob as abweichenden Regelungen in 
den Vertragsstaaten oder in bestehenden Staatengemnein-
schaften angepaI3t werden soil oder nicht. Soilte sich in 
den Vertragsstaaten der Europàischen Patantorganisation 
die Auffassung durchsetzen, daB Dipioine von Fachhoch-
schulen Diploinen von Hochschulen auf Universitätsebene als 
gleichwertig zu werten sind, so wird eine soiche 
Entwicklung für den Gesetzgeber der VEPDV, also die 
Prüfungskommission ausreichender AnlaB sein, die VEPDV den 
gewandelten Anschauungen in den Vertragsstaaten 
anzupassen. Solange jedoch eine solche Anpassung nicht in 
Kraft gesetzt ist, solange sind aus Gründen der C-leich-
behandlung die geitenden gesetzlichen Bestimnmnungen von der 
Prüfungskoxrunission und der Kammer anzuwenden, also - 
Artikel 7 (1) VEP und Nr. 5.4.1 VEPDV. 

5. 	Der Beschwerdeführer wendet gegen die geitende Regeiurig 
em, daI3 sie in sich unlogisch sei, weil sie die Führung 
des Nachweises der Gleichwertigkeit natur- oder ingenieur - 
wissenschaftlicher Kenntnisse gemnäB Artikel 7 (1) a) 
zweite Alternative VEP von einer zusätziichen dreijàhrigen 

01460 	 . . ./. 
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Tätigkeit auf dein Gebiete des Patentwesens zwingend 
abhãngig mache. Eine soiche Tätigke.it sei aber nicht 
geeignet, ein etwaiges Defizit an natur- oder ingenieur-
wissenschaftlichen Kenntnissen auszugleichen. 

Diesem Argument des Beschwerdeführers vermag sich die 
Kaitimer nicht ganz zu verschlieBen. Zwar ist nach ihrer 
Auffassung eine zusätzliche dreijährige Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Patentwesens durchaus geeignet, fehlende. 
Kenntiiisse auf natur- oder ingenieurwissenschaftlichem 
Gebiet zu kompensieren, weil diese Tätigkeit auch eine 
intensive Auseinandersetzung mit natur- und ingenieur-
wissenschaftlichen Fragen verlangt. Jedoch versteht die 
Kainmer die Vorschrift nicht in der Weise, dal3 fehiende 
natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse nur 
durch eine zusätzliche dreijâhrige Tätigkeit auf dent 
Gebiet des Patentwesens nachgewiesen werden könnten. Wenn 
ein Bewerber eine relevante Tätigkeit auf einem anderen 
geigneten Gebjet nachweisen kann, so ist nicht einzusehen, 
weshaib die Möglichkeit eines soichen Nachweises ausge-
schiossen sein solite. Wenn daher ein Bewerber mit einem 
Fachhochschuldiploin und vier-jähriger Tâtigkeit mm Sinne 
des Artikels 7 (1) b) VEP zusãtzlich eine Tätigkeit 
nachweisen kann, die er awar nicht auf dent Gebiete des 
Patentwesens, aber auf einein Gebiet der Natur- oder 
Ingenieurwissenschaft (z. B. in der Forschung) ausgeübt 
hat, so könnte er dainit nach Auffassung der Kainmer die 
Voraussetzungen für eine Zulassung zur europâischen 
Eignungsprüfung gemâi3.Artikel 7 (1) a) zweite Alternative 
VEP wohi erfüllen. Es ware daher wunschenswert, wenn die 
VEPDV eine soiche Mäglichkeit un Interesse der 
Rechtssicherhejt vorsehen würden. 

Aber auch eine soiche Auslegung könnte jut vorliegenden 
Fall der Beschwerde nicht zum Erfolg verheif en, denn der 
Beschwerdeführer ist nach Erhalt seines Fachhochschul- 

01460 	 . . 
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diplonis seit dem 1. November 1984 ohne Unterbrechung bei 
einem zugelassenen Vertreter ganztãtig in Patentsachen 

beschäftigt. Der Beschwerdeführer verweist in diesem 

Zusaminenhang auf seine Ausbildung als Fernmeldemonteur in 

der Zeit vom 1. September 1971 bis zum 16. Juli 1974. Die 

Kammer zieht nicht in Zweifel, daB eine soiche Lehre 

Kenntnisse vermittelt, die auch für den Beruf eines 

zugelassenen Vertreters hilfreich und nützlich sein 

können. Jedoch ist eine Lehre für den Nachweis nicht 

geeignet, daB der Bewerber über natur- oder ingenieur-
wissenschaftliche Kenntnisse verfügt, die soicheri auf 

tfniversitätsebene mm Sinne des Artikels 7 (1) VEP 

gleichwertig sind. Hinzu komiat, daB die Lehre zeitlich vor 

dem Studium an der Fachhochschule liegt und daher schon 

aus diesem Grunde nicht geeignet war, die mm Studium an 

der Fachhochschule erworbenen natur- und ingenieur-

wissenschaftlichen Kenntnisse zu vertiefen. 

6. 	Dein Einwand des Beschwerdeführers, daB die Prüfungs- 
kommission zum ErlaI3 der VEPDV nicht befugt gewesen sei 
und daher Nr. 5.4.1 VEPDV nicht anwendbar sei, verinag die 

Kammer nicht zu folgen. Die Kairmier hat bereits in ihrer 

zur Veröffentlichung bestitninten Entscheidung D 05/89 vom 

22. September 1989 festgestellt, daB in dieser Hinsicht an 

der Rechtsgültigkeit der VEPDV keine Zweifel bestehen. 

Nach Artikel 5 (2) Satz 1 VEP erläBt die Prüfungs-

kominission Vorschriften für die Durchführung der Prufurig. 

Damit hat der Gesetzgeber der VEP, nâinlich der 

Verwaltungsrat, seine.Befugnis zuin ErlaS von Bestimmngen 

auf die Prüfungskommission delegiert. Mit dem ErlaB von 

Durchführungsbestimrnungen übt somit die Prüfungskoinmission 

insoweit auf sie übertragene Befugnisse des Verwaltungs-

rats aus. Daher konnte die Prüfungskoinmission ohne 

Mitwirkung des Verwaltungsrats die VEPDV erlassen. Inhalt 

dieser Durchführungsbestinunungen können alle Regelungen 

sein, die für die DurchfUhrung der Prüfung von Bedeutung 

01460 	 . . 1... 
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sind. Dazu gehârt insbesondere auch eine Konkretisierung 
der globalen Regelung in Artikel 7 (1) Buchstabe a) VEP 
hinsichtlich dessen, was unter einem natur- oder 

ingenieurwissenschaftlichem Hochschu).diplom zu verstehen 
ist und wie der Nachweis gleichwertiger.riatur- oder 
ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse geführt werden 
kann. 

Bestilninungen, die der Verwaltungsrat oder kraft Delegation 
die Prüfungskoininission zur Durchführung der Prüfung 
erlãi3t, können von der Beschwerdekammer auf ihre 
Rechtsgültigkeit nur in sehr beschrânktem Umfang überprüft 
werden, weil für den Erlal3 soicher Bestilnmungen den 
zuständigen Grelnien ein Ermessen zusteht. Das ist auch 
erforderlich, weil das Gesetzgebungsorgan die Befugnis 
haben muI3 unter inehreren denkbaren Regelungen die Lôsung 
auszuwàhlen, die nach seiner Meinung dem Sachverhalt 
angemessen ist. Dieses Erinessen des Gesetzgebers 1st für 
die Kammer nicht nachprüfbar. Es inag daher sein, dais die 
getroffene Regelung Ungereiititheiten enthält oder -Härten 
für den Beschwerdeführer mit sich bringt; das 1äi3t sich 
bei einer generellen Regelung verschiedener Sachverhalte 
selten vermeiden. Solange aber das Gesetzgebungsorgan beiin 
Erlal3 einer Regelung semen Erinessensspielrauin nicht 

inii3braucht hat, so lange kann die Kammer die erlassenen 
Durchführungsbestiitunungen nur auf den jeweiligen Fall 
anwenden, auch wenn der Beschwerdeführer der Meinung sein 
saute, eine andere Regelung ware besser als die 
erlassene. Mit einem solcheri Anliegen müi3te sich der-
Beschwerdeführer an den Gesetzgeber, nicht aber mit einer 
Beschwerde an die Kanuner wenden. 

Dein Hilfsantrag, ein Interview zum Nachweis der Gleich-

wertigkeit der natur- und ingenieurwissenschaftlichen 
Kenntnjsse durchzuführen, konnte die Beschwerdekainmer 
nicht stattgeben, da weder die VEP noch die VEPDV eine 

01460 	 . . 
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soiche Möglichkeit vorsehen. Das erscheint der Kaminer auch 
grundsätzlich sachgerecht zu sein, da es für die Prufungs-
koinmission unmöglich ist, generell für Bewerber, die kein 
Hochschuldiplom auf Universitätsebene besitzen, als Ersatz 
für die zusâtzliche dreijährige Berufstâtigkeit eine 
Prüfung über die Qualitât der natur- oder ingenieurwissen- 
schaftlichen Kenntnisse abzuhalten. Dainit ware die 
Prüfungskoinmission sachlich und personell überfordert. Das 
bedeutet jedoch nicht, daI3 die Prüfungskommission an die 
strikte Einhaltung der Voraussetzung einer zusãtzlichen 3-
jâhrigen Berufspraxis gemâi3 Nr. 5.4.1 VEPDV gebunderi ware. 
Es steht vielxnehr un pflichtgeinãBen Erznessen der Prüfungs-
koininission in Ausnahmefällen zur Vermeidung unbilliger 
Hãrten einen Bewerber .zur europâischen Eignungsprüfung 
auch dann zuzulassen, wenn •er die drei zusãtzlichen Jahre 
noch nicht voll ausgeubt hat. In soichen Fallen kônnte die 
Durchführung eines Interviews angebracht sein. 

9. 	Der Anregung des Beschwerdeführers in seiner Beschwerde- 
schrift, die dein Verfahren zugrundeliegenden Rechtsfragen 
der GroBen Beschwerdekaituner vorzulegen, konnte die 
Beschwerdekainmer nicht stattgeben. Eininal erscheint es der 
entscheidenden Kainmer schon zweifelhaft, ob sie nach 
Artikel 112 (1) EPO überhaupt berechtigt ist, die GroBe 
Beschwerdekaiturter zur Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsanwendung oder zur Entscheidung einer Rechtsfrage 
von grundsätzlicher Bedeutung zu befassen, weil diese 
Möglichkeit nach Artikel 112 EPU für die dort genannten 
Beschwerdekanunern vorgesehen worden ist, näinlich die-
Beschwerdekaitinern, die in Artikel 21 EPU definiert sind, 
zu denen aber die Beschwerdekairuner in Disziplinar-
angelegenheiten nicht gehört, weil sie auf der Grundlage 
des Artikels 134 (8) C) EPU durch Artikel S C) und 
Artikel 10 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten 
von zugelassenen Vertretern (VDV) voni 21. Oktober 1977 
(AE1. EPA 1978, Seite 91) vom Verwaltungsrat erst später 
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geschaffen worden 1st. Aber selbst wenn die Disziplinar-

kainmer im Sinne des Artikels 112 EPY vorlageberechtigt 
ware, so kâme eine Vorlage nicht in Betracht, well die 

Kainmer eine Entscheidung der GroI3en Eeschwerdekainmer nicht 

für erforderlich halt; denn mit dieser Entscheidung setzt 
die Kamniner ihre bisherige Rechtsprechung (vgl. AB1. EPA 

1982, 258 und die zur Veröffentlichung bestimmte 

Entscheidung vomn 22. September 1989, D5/89) fort. 

Nach allemn war daher die Beschwerde des Beschwerdeführers 

zurückzuweisen. 

Entsche idungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeamnte: 	Der Vorsitzende: 

J. i,~ 	,,~ 4~-- - 
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